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A. Allgemeine Regelungen 
 
1. Vorwort 

Ein Verein von der Größenordnung des DPB 
benötigt ein Regelwerk, um den vernünftigen 
und satzungskonformen Einsatz seiner Fi-
nanzmittel zu gewährleisten. Jedoch werden 
Regelungen in einem Verein, in dem das 
Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" lautet und in 
dem überwiegend ehrenamtliches Engage-
ment geleistet wird, oftmals als "Blockierung" 
empfunden. Mitglieder, die ihre Freizeit für 
den Vereinszweck zur Verfügung stellen, 
haben nicht immer Verständnis für bürokrati-
sche Erfordernisse. 
 
Der DPB einschließlich aller rechtlich nicht 
selbständigen Untergruppierungen unterliegt 
den gesetzlichen Bestimmungen. 
Der DPB ist zur ordnungsgemäßen kauf-
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Präambel 

Der gemeinnützige Verein Deutscher Pso-
riasis Bund e.V. (DPB) regelt den satzungs-
konformen Einsatz seiner finanziellen Mittel, 
um die Erfüllung der Vorgaben der Abga-
benordnung zu gewährleisten. 

Regelungen werden in einem Verein, in dem 
der Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ gelebt 
wird und in dem ehrenamtliches Engage-
ment wesentlich ist und mannigfaltig geleis-
tet wird, oftmals als „Blockierung“ empfun-
den. Mitglieder, die Freizeit, Wissen und 
Kompetenzen für den Verein zur Verfügung 
stellen, haben nicht immer Verständnis für 
vom Gesetzgeber geforderte Darlegungen. 

Der Verein, einschließlich aller rechtlich nicht 
selbstständigen Untergliederungen, unter-
liegt den gesetzlichen Bestimmungen. Der 
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männischen Buchführung verpflichtet; alle 
Einnahmen, Ausgaben und Geldbewegun-
gen müssen lückenlos belegt sein. Eine ge-
werbliche oder freiberufliche Tätigkeit darf 
der Verein nicht ausführen. Verstöße hier-
gegen von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern 
können zum Verlust der Gemeinnützigkeit 
mit schwerwiegenden, unter anderem finan-
ziellen Folgen führen. 
Die Fin O orientiert sich an den Vorgaben 
der Satzung, den Beschlüssen der Mitglie-
derversammlung, den Empfehlungen der 
Versammlung der Regionalgruppenleiter und 
den Vorstandsbeschlüssen sowie an denen 
von Wirtschafts- und Rechnungsprüfern seit 
Gründung des DPB. Die bestehenden Rege-
lungen sind zusammengefasst und an die 
neuesten Erkenntnisse angepasst worden. 
Die Fin O gewährleistet eine gleiche Be-
handlung aller im Verein Tätigen. Die Fin O 
schafft die notwendige Transparenz. 
 
Mit der in der Satzung gewählten vereinfach-
ten Sprachform sind jeweils beide Ge-
schlechter gemeint. 
 
Auszug aus der Satzung (§§ 2 und 3) 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung 1977 (AO) in der jeweils 
gültigen Fassung durch Förderung des Ge-
sundheitswesens. Der Verein ist selbstlos 
tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 
Die Mittel zur Erfüllung des Satzungszwecks 
und der Aufgaben des Vereins erhält dieser 
vor allem durch: 
 
a. Mitgliedsbeiträge, 
b. Geld- und Sachzuwendungen (Spen-

Verein ist durch die Abgabenordnung der 
Finanzverwaltung zur ordnungsgemäßen 
kaufmännischen Buchführung verpflichtet; 
alle Einnahmen, Ausgaben und Geldbewe-
gungen müssen lückenlos belegt sein. Eine 
gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit darf 
der Verein nicht ausführen. Verstöße hierge-
gen, auch von ehrenamtlich tätigen Mitglie-
dern, können zum Verlust der Gemeinnüt-
zigkeit mit schwerwiegenden – unter ande-
rem auch finanziellen – Folgen führen. 

Diese Ordnung orientiert sich an den Vorga-
ben der Satzung, an den Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung, an den Beschlüssen 
des Vorstands sowie an den von Wirt-
schafts- und Rechnungsprüfern seit Grün-
dung des Vereins ergangenen Hinweisen. 
Diese Ordnung gewährleistet eine gleiche 
Behandlung aller im Verein Tätigen und 
schafft die erforderliche Transparenz. 

Mit der in dieser Ordnung gewählten verein-
fachten Sprachform sind jeweils alle gesetz-
lich anerkannten Geschlechterformen ge-
meint. 
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den), 
c. Öffentliche Zuschüsse, 
d. Erträge aus Vereinsvermögen und 
e. Sonstige Zuwendungen. 
 
 
2. Umfang der Regelung durch die Fi-
nanzordnung 
 
2.1.  Regelungsbereich 

Die Fin O regelt die Verwendung der Fi-
nanzmittel des DPB für die im Verein Täti-
gen. Hierzu gehören auch Mitglieder, die im 
Rahmen von Organen und anderen Instituti-
onen des Vereines tätig werden, soweit in 
Regelungen des Vereins nichts Abweichen-
des bestimmt ist. 
 

2.2  Erweiterter Regelungsbereich 

Die Fin O gilt auch für andere für den Verein 
tätige Personen, sofern in Arbeitsverträgen, 
Werkverträgen oder sonstigen Vereinbarun-
gen nichts anderes niedergelegt ist. 
 

2.3  Für den Verein gewerblich tätige Mit-
glieder 

Für Mitglieder, die gewerblich oder freiberuf-
lich für den DPB tätig werden, gelten die 
Regelungen dieser Fin O uneingeschränkt, 
sofern in Werkverträgen oder anderen Ver-
einbarungen vor Beginn der Tätigkeit nichts 
anderes vereinbart wurde. 
 
3. Besondere Regelungen 
 
3.1.  Zuständigkeit 

Der Vorstand kann auf Antrag in Einzelfällen 
abweichende Regelungen treffen. Zuständig 
für eine entsprechende Entscheidung ist 
zunächst das für den betreffenden Aufga-
benbereich zuständige Vorstandsmitglied. 
Dem Geschäftsführer kann hierfür Vollmacht 
erteilt werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. UMFANG DER REGELUNGEN UND 
BESONDERE REGELUNGEN 
 
1.1 Regelungsbereich 

Diese Ordnung regelt die Verwendung der 
finanziellen Mittel des Vereins. Sie gilt für 
alle Mitglieder des Vereins, für die in Beirä-
ten des Vereins Tätigen und für die Beschäf-
tigten des Vereins, soweit durch andere Re-
gelungen des Vereins nichts Abweichendes 
bestimmt ist. 
 
1.2 Erweiterter Regelungsbereich 

Diese Ordnung gilt auch für andere für den 
Verein tätige Personen, sofern in Arbeitsver-
trägen, Werkverträgen oder sonstigen Ver-
einbarungen nichts Abweichendes bestimmt 
ist. 
 
1.3 Für den Verein gewerblich tätige Mit-
glieder 

Für Mitglieder, die gewerblich oder freiberuf-
lich für den Verein tätig werden, gelten die 
Regelungen dieser Ordnung uneinge-
schränkt, sofern in Werkverträgen oder 
sonstigen Vereinbarungen nichts Abwei-
chendes bestimmt ist. 
 
 

1.4 Zuständigkeit 

Der Vorstand kann auf Antrag in Einzelfällen 
von dieser Ordnung abweichende Regelun-
gen treffen. 

Zuständig für Entscheidungen ist zunächst 
das für den betreffenden Aufgabenbereich 
zuständige Vorstandsmitglied. 

Dem Geschäftsführer kann hierfür Vollmacht 
erteilt werden. 
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3.2.  Vorstandsvorbehalt 

Bei Abweichungen mit grundsätzlicher Be-
deutung und hoher finanzieller Auswirkung 
entscheidet der Vorstand. Er kann derartige 
Sachverhalte der Mitgliederversammlung 
oder der Versammlung der Regionalgrup-
penleiter vorlegen. 
Bei finanzieller Gefährdung des DPB kann 
der Vorstand mit Fristsetzung Teile der Fin O 
außer Kraft setzen. 
 
3.3.  Unstimmigkeiten in Abrechnungen 

Kommt es zwischen ehrenamtlich Tätigen 
(z.B. der Regionalgruppe oder des Kontakt-
kreises) und der Buchhaltung zu keinem 
Konsens über die jährliche Abrechnung der 
Mittel, klärt das für das Ressort Buchhaltung 
zuständige Vorstandsmitglied die Angele-
genheit durch Belegprüfung auf der Basis 
dieser Fin O ggf. vor Ort. Fehlen nach dieser 
Prüfung Mittel, wird kein Vorschuss gewährt, 
bis der Vorstand eine andere Entscheidung 
trifft. Es können satzungsgemäße und beleg-
te Kosten dann nur noch generell zeitnah mit 
Einzelbeleg und nur bis zur Höhe des jährli-
chen Zuschusses abgerechnet werden. 
Handelt es sich um Mittel Dritter, wird die 
Geschäftsstelle die Angelegenheit direkt mit 
der bewilligenden Stelle klären. 
 
4. Widersprüche 
 
4.1.  Widerspruch gegenüber dem Vor-
stand 

Gegen die Entscheidung des zuständigen 
Vorstandsmitglieds bzw. des Geschäftsfüh-
rers kann ein betroffenes Mitglied gegenüber 
dem Vorstand widersprechen. Der Wider-
spruch muss innerhalb von vier Wochen 
nach Absendung der Entscheidung dem 
Vorstand vorliegen; maßgebend ist das Da-
tum des Poststempels. Postadresse des 
Vorstandes ist die der Geschäftsstelle. 
 
 
 
 

1.5 Vorstandsvorbehalt 

Bei Abweichungen von den Regelungen 
dieser Ordnung mit grundsätzlicher Bedeu-
tung und hoher finanzieller Tragweite ent-
scheidet der Vorstand. 

Bei finanzieller Gefährdung des Vereins 
kann der Vorstand mit angemessener Frist-
setzung Teile dieser Ordnung außer Kraft 
setzen. 

 
1.6 Unstimmigkeiten in Abrechnungen 

Kommt es zu keinem Konsens über die jähr-
liche Abrechnung von finanziellen Mitteln, 
klärt das zuständige Vorstandsmitglied die 
Angelegenheit nach den Grundsätzen der 
ordnungsgemäßen Buchhaltung ggf. vor Ort. 
Fehlen nach dieser Prüfung Mittel, wird kein 
Vorschuss gewährt, bis der Vorstand eine 
andere Entscheidung trifft. Es können sat-
zungsgemäße und belegte Kosten dann ge-
nerell nur noch zeitnah mit Einzelbeleg und 
nur bis zur Höhe des jährlichen Zuschusses 
abgerechnet werden. 

 
 
 
 
 
 
 

1.7 Widerspruch gegen Entscheidungen 

Gegen die Entscheidung des zuständigen 
Vorstandsmitglieds, des Vorstands bzw. des 
Geschäftsführers kann nur gegenüber dem 
gesamten Vorstand widersprochen werden. 
Der schriftliche Widerspruch muss innerhalb 
von vier Wochen nach Absendung der Ent-
scheidung dem Vorstand postalisch zuge-
hen; maßgebend ist die Regelung in der 
Satzung zu Verfahrensvorschriften. Die pos-
talische Adresse des Vorstands ist die der 
Geschäftsstelle. Bei Entscheidungen bzw. 
Widerspruchsentscheidungen des Vorstands 
kann die Schlichtungsstelle angerufen wer-
den. 



Seite 5 von 25 

4.2.  Schlichtungsstelle 

Gegen die Entschei-
dung/Widerspruchsentscheidung des Vor-
standes kann die Schlichtungsstelle angeru-
fen werden. 
 
B. Allgemeine Kostenregelungen 
 
Die allgemeinen Kostenregelungen gliedern 
sich in folgende Bereiche: 
1. Regelungen für den Vorstand 
2. Regelungen für Bundesarbeitsge-

meinschaften (BAG) 
3. Regelungen für Landesarbeitsge-

meinschaften (LAG) 
4. Regelungen für Regionalgruppen 
(RG) 
5. Regelungen für Kontaktpersonen 

(KP), Kontaktkreisen (KK) und Grup-
pen in Gründung 

6. Regelungen für Mitglieder 
7. Regelungen für Mitglieder in beson-

deren Funktionen 
 
1. Regelungen für den Vorstand 
 
1.1.  Allgemeines 

Der Vorstand erhält seine finanziellen Mittel 
ausschließlich von der Geschäftsstelle. Er 
hat kein Recht, Mittel bei Dritten zu beantra-
gen. Für den Vorstand gelten sinngemäß 
auch die Abschnitte A und C. Die Verantwor-
tung für die Einhaltung der Regelungen ob-
liegt jedem Vorstandsmitglied für seinen Zu-
ständigkeitsbereich alleine; handelt der Vor-
stand als Gremium, obliegt allen Vorstands-
mitgliedern die Verantwortung zu gleichen 
Teilen. 
 

1.1.1  Ehrenamtspauschale 

Vorstandsmitglieder erhalten eine Ehren-
amtspauschale in Höhe von 50,00 EURO 
monatlich. Vorstandsmitglieder, denen die 
Leitung einer Regionalgruppe obliegt, erhal-
ten für diese Tätigkeit keine pauschale Auf-
wandsentschädigung nach Abschnitt B Tz. 
4.1.1 und keine pauschale Kostenerstattung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REGELUNGEN FÜR DEN VORSTAND 
 
2.1 Allgemeines 

Der Vorstand erhält seine finanziellen Mittel 
ausschließlich von der Geschäftsstelle. Er 
hat kein Recht, Mittel bei Dritten zu beantra-
gen. Für den Vorstand gelten sinngemäß 
auch die übrigen Regelungen dieser Ord-
nung. Die Verantwortung für die Einhaltung 
der Regelungen obliegt jedem Vorstands-
mitglied für seinen Aufgabenbereich allein; 
handelt der Vorstand als Ganzes, obliegt 
allen Vorstandsmitgliedern die Verantwor-
tung zu gleichen Teilen. 
 
2.2 Ehrenamtspauschale 

Vorstandsmitglieder erhalten eine Ehren-
amtspauschale in Höhe von 50,00 Euro mo-
natlich. Vorstandsmitglieder, denen die Lei-
tung einer Regional- oder Interessengruppe 
obliegt, erhalten für diese Tätigkeit keine 
weitere pauschale Aufwandsentschädigung 
und keine pauschale Kostenerstattung. 
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nach Abschnitt B Tz. 4.2.1. 
 
2. Regelungen für Bundesarbeitsgemein-
schaften (BAG) 

2.1.  Allgemeines 

BAG erhalten ihre finanziellen Mittel aus-
schließlich von der Geschäftsstelle; sie ha-
ben kein Recht, Mittel bei Dritten zu bean-
tragen. 
Für die BAG gelten sinngemäß auch die 
Abschnitte A und C. Die Verantwortung für 
die Einhaltung der Regelungen obliegt dem 
Leiter der BAG. 
 
2.1.1.  Jährlicher Zuschuss 

Jede BAG erhält auf formlosen schriftlichen 
Antrag bis zu 250,00 EURO als jährlichen 
Zuschuss, in dem eine Aufwandsentschädi-
gung von 50,00 EURO jährlich für den Leiter 
der BAG enthalten ist. 
 
2.1.2.  Abrechnungsfähige Kosten 

Abrechnungsfähig sind Kosten für Kommu-
nikation (Telefon, Fax, Handy und Internet) 
mit Einzelnachweis oder pauschal 10,00 
EURO monatlich. Dieser Betrag ermäßigt 
sich um 5,00 EURO monatlich, sofern An-
spruch auf Erstattung als Regionalgruppen-
leiter oder Leiter einer Landesarbeitsge-
meinschaft besteht. 
Abschnitt B Tz. 4.2.1 gilt sinngemäß. 
 
2.2.  Sitzungen der BAG 

Reisekosten zu den BAG-Sitzungen werden 
nur dem Personenkreis erstattet, der gemäß 
Abschnitt B Tz. 1 der Ordnung für Gremien 
definiert ist (maximal eine Person pro Lan-
desarbeitsgemeinschaft). Die Erstattung der 
Kosten erfolgt gemäß Abschnitt C und ist 
durch Einladung des BAG-Leiters geneh-
migt, sobald die Einladung der Geschäfts-
stelle bekannt ist und der Vorstand keine 
Einwände erhebt. 
Kosten werden erst erstattet, wenn das Sit-
zungsprotokoll mit der Teilnehmerliste der 
Geschäftsstelle vorliegt. 
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3. Regelungen für Landesarbeitsgemein-
schaften (LAG) 
 
3.1.  Allgemeines 

Für die LAG gelten sinngemäß auch die Ab-
schnitte A und C. Die Verantwortung für die 
Einhaltung der Regelungen obliegt dem Lei-
ter der LAG. 
 
3.1.1  Jährlicher Zuschuss 

Jede LAG erhält auf formlosen schriftlichen 
Antrag bis zu 250,00 EURO als jährlichen 
Zuschuss, in dem eine Aufwandsentschädi-
gung von 50,00 EURO jährlich für den Leiter 
der LAG enthalten ist.  
 
3.1.2  Abrechnungsfähige Kosten 

Abrechnungsfähig sind Kosten für Kommu-
nikation (Telefon, Fax, Handy und Internet) 
mit Einzelnachweis oder pauschal 10,00 
EURO monatlich. Dieser Betrag ermäßigt 
sich um 5,00 EURO monatlich, sofern An-
spruch auf Erstattung als Regionalgruppen-
leiter oder Leiter einer Bundesarbeitsge-
meinschaft besteht. 
Abschnitt B Tz. 4.2.1 gilt sinngemäß. 
 
3.2  Sitzungen der LAG 

Reisekosten zu den LAG-Sitzungen werden 
nur dem Personenkreis erstattet, der gemäß 
Abschnitt C Tz. 2 der Ordnung für Gremien 
definiert ist (maximal eine Person pro Regio-
nalgruppe). Die Erstattung der Kosten erfolgt 
gemäß Abschnitt C und ist durch Einladung 
des LAG-Leiters genehmigt, sobald die Ein-
ladung der Geschäftsstelle bekannt ist und 
der Vorstand keine Einwände erhebt.  
Kosten werden erst erstattet, wenn das Sit-
zungsprotokoll mit der Teilnehmerliste der 
Geschäftsstelle vorliegt. 
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4. Regelungen für Regionalgruppen (RG) 
 
Die RG erhalten zur Finanzierung ihrer Tä-
tigkeit eine auf das gesamte Jahr bezogene 
Unterstützung im Rahmen der Ordnung für 
Gremien. 
 
4.1  Einnahmen der RG 
 
4.1.1  Jährlicher Zuschuss 

Jede RG erhält auf formlosen schriftlichen 
Antrag bis zu 370,00 EURO als jährlichen 
Zuschuss, in dem eine Aufwandsentschädi-
gung von bis zu 100,00 EURO jährlich für 
den Regionalgruppenleiter enthalten ist. Der 
Zuschuss wird erst von der Geschäftsstelle 
angewiesen, wenn die Abrechnung für das 
vorangegangene Jahr abschließend geprüft 
wurde; Vorschüsse werden nicht gewährt. 
RG können weitere Mittel für besondere Pro-
jekte gemäß Abschnitt B Tz. 4.1.5 oder Ab-
schnitt B 4.1.6 beantragen, wenn keine Ein-
nahmen nach Abschnitt B Tz. 4.1.2 zu er-
warten sind. 
 
 
 
 
 
4.1.2  Spenden; Öffentliche Zuschüsse; 
Zinserträge 

Der RG direkt zufließende Spenden und 
Gelder aus öffentlichen Kassen oder ähnli-
che Zuschüsse sind Einnahmen des DPB; 
sie verbleiben aber bei der RG, wenn keine 
andere Zweckbindung vorliegt, die der Ver-
wendung durch die RG entgegensteht. Die 
RG beantragen spätestens bis zum 31. Ja-
nuar eines jeden Jahres bei den Kranken-
kassen Mittel (als Pauschal- und/oder  
Projektförderung); über die Anträge und die 
Entscheidung darüber ist die Geschäftsstelle 
umgehend unter Vorlage der entsprechen-
den Kopien zu informieren. 
Zinserträge aus einem von der RG geführten 
Konto sind als Einnahmen zu erfassen. 
 
 

3. REGELUNGEN FÜR REGIONALGRUP-
PEN (RG) 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Jährlicher Zuschuss 

Jede Regionalgruppe erhält zur Unterstüt-
zung ihrer Tätigkeit auf formlosen schriftli-
chen Antrag bis zu 370,00 Euro als jährli-
chen Zuschuss, in dem eine pauschale Auf-
wandsentschädigung in Höhe von bis zu 
100,00 Euro jährlich für den Regionalgrup-
penleiter enthalten ist. Der Zuschuss wird 
von der Geschäftsstelle erst dann angewie-
sen, wenn die Abrechnung für das vorange-
gangene Jahr abschließend geprüft und ein 
Antrag auf Selbsthilfeförderung der gesetzli-
chen Krankenkassen gestellt wurde; Vor-
schüsse werden nicht gewährt. 

Regionalgruppen können weitere finanzielle 
Mittel für besondere Projekte und Vorhaben 
beantragen, wenn keine entsprechenden 
Fördereinnahmen zu erwarten sind. 
 
3.2 Spenden, öffentliche Zuschüsse, För-
derungen und Zinserträge 

Den Regionalgruppen direkt zufließende 
Spenden, Gelder aus öffentlichen Kassen 
und ähnliche Zuschüsse sind Einnahmen 
des Vereins; sie verbleiben aber bei der je-
weiligen Regionalgruppe, wenn keine an-
derweitige Zweckbindung vorliegt, die der 
Verwendung durch die Regionalgruppe ent-
gegensteht. 

Die Regionalgruppen beantragen jährlich bei 
den gesetzlichen Krankenkassen finanzielle 
Mittel (als Pauschal- und/oder Projektförde-
rung); über die Anträge und die entspre-
chenden Entscheidung ist die Geschäftsstel-
le umgehend unter Vorlage der entspre-
chenden Kopien zu informieren. 

Zinserträge aus von Regionalgruppen ge-
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4.1.3  Andere Einnahmen 

Andere als die vorgenannten Einnahmen 
dürfen einer RG nicht zufließen; insbesonde-
re keine Entgelte für geldwerte Leistungen 
(z.B. Dienstleistungen, Reisen, Verkäufe, 
Eintrittsgelder), da ansonsten die Gemein-
nützigkeit des Vereins gefährdet ist. Der Re-
gionalgruppenleiter haftet für die Einhaltung 
dieser Regelungen. 
 
 
4.1.4  Zuwendungsbestätigungen 

RG dürfen keine Zuwendungsbestätigungen 
ausstellen.  
Erwartet ein Spender für die Zuwendung an 
eine RG eine Zuwendungsbestätigung, 
muss die gespendete Summe zunächst auf 
das DPB-Konto [IBAN: DE68 2512 0510 
0007 4234 00, BIC: BFSWDE33HAN, Bank 
für Sozialwirtschaft Hannover] überwiesen 
werden. Die Geschäftsstelle überweist die 
Zuwendung an die RG zurück. 
Die Zuwendungsbestätigung veranlasst die 
Geschäftsstelle; sie geht dem Spender un-
mittelbar zu. 
 
 
 
 
4.1.5  Sonderunterstützung für Veranstal-
tungen 

Für besondere Veranstaltungen (z.B. Mes-
sen, Gesundheitstage) kann eine RG weite-
re Unterstützung beantragen. Dazu ist vor-
her eine kurze Begründung für die notwen-
digen Mittel und eine Aufstellung über die 
voraussichtliche Verwendung dieser Geld-
mittel schriftlich bei der Geschäftsstelle ein-
zureichen. 
 

 

 

 

führten Konten sind als Einnahmen zu erfas-
sen. 
 
3.3 Andere Einnahmen 

Andere als die vorgenannten Einnahmen 
dürfen den Regionalgruppen nicht zufließen; 
insbesondere keine Entgelte für geldwerte 
Leistungen (z.B. Dienstleistungen, Reisen, 
Verkäufe, Eintrittsgelder), da ansonsten die 
Gemeinnützigkeit des Vereins gefährdet ist. 

Die Regionalgruppenleiter sind für die Ein-
haltung dieser Maßgabe verantwortlich. 

 
3.4 Zuwendungsbestätigungen 

Regionalgruppen dürfen keine Bestätigun-
gen (Bescheinigungen etc.) über Zuwendun-
gen o.ä. ausstellen. 

Erwartet ein Spender für die Zuwendung an 
eine Regionalgruppe eine Zuwendungsbe-
stätigung o.ä., muss die gespendete Summe 
zunächst auf das Vereins-Konto [IBAN: 
DE68 2512 0510 0007 4234 00 / BIC: BFS-
WDE33HAN / Bank für Sozialwirtschaft AG, 
Hannover] überwiesen werden. Die Zuwen-
dung wird von der Geschäftsstelle in voller 
Höhe an die Regionalgruppe weitergeleitet. 

Die Zuwendungsbestätigung o.ä. veranlasst 
der Vorstand bzw. der Geschäftsführer; sie 
geht dem Spender unmittelbar zu. 
 
3.5 Sonderunterstützung für Veranstal-
tungen 

Für besondere Veranstaltungen (z.B. Mes-
sen, Gesundheitstage) können Regional-
gruppen weitere finanzielle Unterstützung 
beantragen. Hierfür ist im Vorfeld der Veran-
staltung eine kurze Begründung für die er-
forderlichen Mittel zusammen mit einer Auf-
stellung über ihre voraussichtliche Verwen-
dung schriftlich einzureichen. 
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4.1.6  Weitere Mittel 

Über die Gewährung weiterer Mittel be-
schließt der Vorstand auf Antrag im Einzelfall 
und nach Kassenlage des DPB. Dem Ge-
schäftsführer kann hierfür Vollmacht erteilt 
werden. 

Anträge sind formlos schriftlich zu stellen 
und in Kurzform zu begründen. Dieses gilt 
insbesondere für RG, die mit dem Zuschuss 
gemäß Abschnitt B Tz. 4.1.1 nicht auskom-
men und die keine Mittel von Krankenkassen 
bewilligt erhalten haben. Insoweit ist mit dem 
Antrag eine Zwischenabrechnung vorzule-
gen. Erst nach Prüfung der Zwischenab-
rechnung werden der RG ggf. weitere Mittel 
überwiesen. 

Zusätzliche Mittel werden nachträglich nur 
ausnahmsweise auf schriftlich ausführlich 
begründeten Antrag gewährt. Nach Ablauf 
des Abrechnungszeitraums (Kalenderjahr) 
ist eine nachträgliche Gewährung ausge-
schlossen. 
 
4.1.7  Sachvermögen der RG 

Das von einer RG mit Mitteln gemäß den 
vorgenannten Textziffern erworbene Sach-
vermögen ist Eigentum des DPB, wenn kein 
Eigentumsvorbehalt eines Zuwendungsge-
bers vorliegt. Dieses gilt auch für Sachspen-
den. Die Gegenstände verbleiben bei der 
RG, wenn keine andere Zweckbindung vor-
liegt. 

Die Geschäftsstelle ist umgehend über das 
erworbene Sachvermögen (Wert ab 50,00 
EURO) zu informieren, sofern es sich nicht 
um minderwertige Sachen oder Verbrauchs-
gegenstände des täglichen Bedarfs handelt. 

Das Sachvermögen ist im jährlich zu aktuali-
sierenden Bestandsverzeichnis der RG auf-
zuführen und der Geschäftsstelle zusammen 
mit der Abrechnung zu melden. 
 
 
 
 
 

3.6 Weitere finanzielle Mittel 

Über die Gewährung von weiteren finanziel-
len Mittel beschließt der Vorstand auf Antrag 
im Einzelfall und nach Kassenlage des Ver-
eins. 

Entsprechende Anträge sind formlos schrift-
lich zu stellen und in Kurzform zu begrün-
den. Dies gilt insbesondere für Regional-
gruppen, die mit dem jährlichen Zuschuss 
nicht auskommen und denen keine Förde-
rung von Krankenkassen bewilligt wurde. 

Mit dem Antrag ist eine Zwischenabrech-
nung vorzulegen. Erst nach Prüfung der 
Zwischenabrechnung werden der Regional-
gruppe ggf. weitere Mittel überwiesen. 

Nachträglich werden zusätzliche Mittel nur 
ausnahmsweise und auf ausführlich begrün-
deten schriftlichen Antrag gewährt. Nach 
Ablauf des Abrechnungszeitraums (Kalen-
derjahr) ist eine nachträgliche Gewährung 
ausgeschlossen. 
 
3.7 Sachvermögen und Bestandsver-
zeichnis 

Das von Regionalgruppen erworbene Sach-
vermögen ist Eigentum des Vereins, sofern 
kein Eigentumsvorbehalt eines Zuwen-
dungsgebers o.ä. vorliegt. Dieses gilt auch 
für Sachspenden. Die Gegenstände verblei-
ben bei der Regionalgruppe, wenn keine 
andere Zweckbindung vorliegt. 

Über erworbenes Sachvermögen mit einem 
Wert ab 50,00 Euro ist umgehend zu infor-
mieren, sofern es sich nicht um minderwerti-
ge Sachen oder um Verbrauchsgegenstände 
des täglichen Bedarfs handelt. 

Das Sachvermögen ist im jährlich zu aktuali-
sierenden Bestandsverzeichnis der Regio-
nalgruppe aufzuführen und zusammen mit 
der Abrechnung zu übermitteln. 
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4.1.8  Verwaltung der Kasse; Kontofüh-
rung 

Der für die Kassenführung verantwortliche 
Regionalgruppenleiter führt ein Kassenbuch 
nach Einnahmen und Ausgaben. Er kann zu 
seiner Unterstützung für die Führung des 
Kassenbuches und die Verwaltung ein Mit-
glied der RG benennen. 

Die Geschäftsstelle überweist den Zuschuss 
und eventuelle weitere Zahlungen auf ein 
Konto des Regionalgruppenleiters, des be-
nannten Mitgliedes oder auf ein für die RG 
eingerichtetes Vereinskonto. 

Das Konto der RG ist so zu führen, dass es 
stets ein Guthaben ausweist (Guthabenba-
sis). 
 

4.2  Ausgaben der RG 

4.2.1  Abrechnungsfähige Kosten 

Abrechnungsfähig sind alle Kosten, die dem 
Vereinszweck und der Ordnung für Gremien 
entsprechen. 
Dazu zählen: 
– Porto (mit Sammelbelegen der Post), 
– Kosten für Kommunikation (Telefon, 

Fax, Handy und Internet) mit Einzel-
nachweis oder pauschal 15,00 EURO 
monatlich, 

– Raummieten für besondere Veran-
staltungen mit großer Öffentlichkeits-
wirkung, 

– Büromaterial, sofern es nicht kosten-
günstiger vom DPB bereitgestellt 
werden kann, 

– Schaltung von Kleinanzeigen in der 
regionalen Presse, 

– Werbematerial, sofern es nicht kos-
tengünstiger vom DPB bereitgestellt 
werden kann, 

– Verzehr und Geschenke aus beson-
derem Anlass bis maximal 35,00 
EURO, 

– Honorar für Referenten inklusive Rei-
sekosten gem. Abschnitt C bis maxi-
mal 150,00 EURO jährlich und 

– Kontogebühren. 

3.8 Kassen- und Kontoführung 

Der für die Kassen- und Kontoführung ver-
antwortliche Regionalgruppenleiter führt ein 
Kassenbuch nach Einnahmen und Ausga-
ben. Zu seiner Unterstützung kann er ein 
Mitglied der Regionalgruppe benennen; 
hierüber hat er unverzüglich zu informieren. 

Der jährliche Zuschuss und ggf. weitere fi-
nanzielle Mittel werden auf ein Konto des 
Vereins überwiesen; der Regionalgruppen-
leiter und das ggf. von ihm benannte Mitglied 
sind zugriffsberechtigt. 

Das Konto der Regionalgruppe ist so zu füh-
ren, dass es stets ein Guthaben ausweist. 
 

 
 
 
 
3.9 Abrechnungsfähige Kosten 

Abrechnungsfähig sind alle entstandenen 
Kosten, die dem Vereinszweck dienen und 
der Ordnung für ehrenamtlich Aktive ent-
sprechen. 

Hierzu zählen: 

- Porto (mit Sammelbelegen der Post) 

- Raummieten für besondere Veran-
staltungen mit großer Öffentlich-
keitswirkung 

- Büromaterial, sofern es nicht kosten-
günstiger vom DPB bereitgestellt 
werden kann 

- Schaltung von Kleinanzeigen in der 
regionalen Presse 

- Werbematerial, sofern es nicht kos-
tengünstiger vom DPB bereitgestellt 
werden kann 

- Verzehr und Geschenke aus beson-
derem Anlass bis maximal 35,00 Eu-
ro 

- Honorar für Referenten inklusive Rei-
sekosten bis maximal 150,00 Euro 
jährlich 

- Kontoführungsgebühren 
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In besonderen Situationen sind Ausnahmen 
hiervon möglich, jedoch von der Finanzsitua-
tion des DPB abhängig; einmalige Kosten 
(z.B. einmalige Kosten für eine detaillierte 
Telefonrechnung) sind ebenso wie alle an-
deren Kosten stets lückenlos zu belegen. 
Nur in Ausnahmefällen sind sie in anderer 
geeigneter Weise glaubhaft zu machen. 

Werden Jahresprogramme der RG über die 
Geschäftsstelle versandt, werden die Kosten 
(Porto, Druck) auf Antrag aus dem Gesamt-
haushalt des DPB bezahlt. 
 
 
 
 
4.2.2  Nicht abrechnungsfähige Kosten 
Nicht abrechnungsfähig sind alle Kosten, die 
nicht in Abschnitt B Tz. 4.2.1 genannt sind, 
insbesondere die folgenden Kosten: 
 
a) "Masseneinladungen und Mas-

sensendungen" der RG sowie Her-
stellung von Einladungen; die Einla-
dungen sind im Vereinsorgan (z.Z. 
PSO Magazin) und als Presseerklä-
rung zu veröffentlichen bzw. von der 
Geschäftsstelle zu fertigen. Über 
Ausnahmen in Eilfällen entscheidet 
die Geschäftsstelle auf Antrag. Stel-
len Dritte für die Fertigung von Mas-
seneinladungen und Massensendun-
gen die Mittel bereit, ist eine solche 
Versendung zulässig, wenn der Ge-
schäftsstelle vor Versand rechtzeitig 
die Inhalte jeder Sendung bekannt 
gemacht werden. Solche Sendungen 
sollen über die Geschäftsstelle erfol-
gen, damit sichergestellt ist, dass alle 
Mitglieder der Gruppe erreicht wer-
den. 

 
b) Kosten für einen gesonderten Tele-

fonanschluss sowie einen Gebühren-
zähler (Anschluss-/Grundgebühren), 

 
c) Fahrt-/Reisekosten für Mitglieder, 

sofern nicht im Einzelfall eine Ge-

In besonderen Situationen sind Ausnahmen 
hiervon möglich, die jedoch von der finanzi-
ellen Situation des Vereins abhängig sind. 

Einmalige Kosten sind ebenso lückenlos zu 
belegen wie alle anderen Kosten; Kosten 
können nur in Ausnahmefällen in anderer 
geeigneter Weise glaubhaft gemacht wer-
den. 

Werden Einladungen, Informationsmateria-
lien etc. der Regionalgruppe über die Ge-
schäftsstelle gedruckt und/oder versandt, 
werden die hierfür anfallenden Kosten auf 
Antrag aus dem Gesamthaushalt des Ver-
eins beglichen. 

 
3.10 Nicht abrechnungsfähige Kosten 

Nicht abrechnungsfähig sind alle Kosten, die 
nicht als abrechnungsfähige Kosten aufge-
führt sind, insbesondere Kosten für: 

- Herstellung von Einladungen der Re-
gionalgruppe und/oder Versand ent-
sprechender Massensendungen (Ein-
ladungen sind grundsätzlich in der 
Vereinszeitschrift und ggf. als Pres-
seerklärungen zu veröffentlichen; 
hierbei unterstützt die Geschäftsstel-
le. Stellen Dritte für die Fertigung von 
Massensendungen finanzielle Mittel 
bereit, ist eine solche Versendung 
zulässig, sofern dem Vorstand bzw. 
dem Geschäftsführer rechtzeitig vor 
dem Versand die Inhalte der Sen-
dungen bekannt gemacht werden; in 
der Regel erfolgen derartige Sen-
dungen jedoch über die Geschäfts-
stelle, um sicherzustellen, dass alle 
Mitglieder der Regionalgruppe er-
reicht werden.) 

- gesonderter Telefonanschluss 
und/oder Gebührenzähler 

- Fahrt- bzw. Reisekosten für Mitglie-
der der Regionalgruppe 

- Raummiete o.ä. für regelmäßige 
Treffen der Regionalgruppe 

- Verpflegung für einzelne Personen 
oder Gruppen 
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nehmigung vorliegt, 
 
d) Raumkosten für regelmäßige Treffen, 
 
e) Verzehrkosten für einzelne Personen 

oder Gruppen, 
 
f)  Tagegelder, sofern nicht im Einzelfall 

eine Genehmigung vorliegt, 
 
g) Sonstige Zuwendungen an Mitglie-
der, 
 
h) Mietwagen, 
 
i)  Kosten für Betriebsstoffe für Kraft-
fahrzeuge sowie Parkkosten. 
 
Auf die abweichenden Regelungen in Ab-
schnitt B Tz. 4.2.3 und Abschnitt B Tz. 4.3 
wird hingewiesen. 
 
4.2.3  Ausnahmen bei öffentlichen Zu-
schüssen 

Abschnitt B Tz. 4.2.1 und Abschnitt B Tz. 
4.2.2 gelten u.U. nicht für die Verwendung 
von öffentlichen oder ähnlichen Zuschüssen; 
insoweit sind die Bestimmungen der Zu-
schussgeber (Bewilligungsbescheide) maß-
geblich. Das Vorstehende gilt jedoch nicht, 
wenn dadurch die Möglichkeit der Gefähr-
dung der Gemeinnützigkeit des Vereins be-
steht. 
 
 
 
 
4.2.4  Rechenschaft über Mittelverwen-
dung 

Der Regionalgruppenleiter gibt jährlich ein-
malig gegenüber der Stellvertretung oder 
einem Mitglied der RG Rechenschaft über 
die Mittelverwendung ab. Das Abrechnungs-
blatt des Kassenbuches wird sowohl von 
dem Regionalgruppenleiter als auch von der 
Stellvertretung – falls keine Stellvertretung 
gegeben ist, von einem Mitglied der RG – 
abgezeichnet und der Geschäftsstelle spä-

- Tagegelder für Mitglieder der Regio-
nalgruppe 

- sonstige Zuwendungen an Mitglieder 
der Regionalgruppe 

- Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge, 
Parkgebühren, Mietwagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Ausnahmen bei öffentlichen Zu-
schüssen und Förderungen 

Die Bestimmungen zu abrechnungsfähigen 
und nicht abrechnungsfähigen Kosten gelten 
unter Umständen nicht für die Verwendung 
von finanziellen Mitteln aus öffentlichen Kas-
sen, bei Förderungen und bei ähnlichen Zu-
schüssen; insoweit sind die Bestimmungen 
der Zuschussgeber bzw. Förderer (Bewilli-
gungsbescheide) maßgeblich. 

Dies gilt jedoch nicht, wenn dadurch die 
Möglichkeit der Gefährdung der Gemeinnüt-
zigkeit des Vereins besteht. 
 

3.12 Rechenschaft über die Mittelverwen-
dung 

Der Regionalgruppenleiter gibt einmal jähr-
lich gegenüber seiner Stellvertretung oder 
gegenüber einem Mitglied der Regional-
gruppe Rechenschaft über die Mittelverwen-
dung ab. 

Das Abrechnungsblatt des Kassenbuches 
wird von dem Regionalgruppenleiter, von 
seiner Stellvertretung – falls keine Stellver-
tretung gegeben ist, von einem Mitglied der 
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testens mit der jährlichen Abrechnung bis 
zum 31. Januar des folgenden Kalenderjah-
res zugesandt. Die Verwendung öffentlicher 
Mittel ist nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
4.3.  Abrechnungsverfahren 
 
4.3.1  Jahresabrechnung 

Bis zum 31. Januar eines jeden Jahres ist 
die Abrechnung des Vorjahres der Ge-
schäftsstelle zuzuleiten. Bei Führung eines 
Regionalgruppenkontos sind die Kontoaus-
züge im Original beizufügen. 
Für jede RG ist nur eine Abrechnung zuläs-
sig. 
Sämtliche Mitglieder der RG, die Ansprüche 
auf Ersatz von Kosten wegen ehrenamtlicher 
Tätigkeit in der RG haben, rechnen diese mit 
der RG ab. 
Eine direkte Einbeziehung einzelner Vor-
standsmitglieder (bis auf das für die Buch-
haltung zuständige Vorstandsmitglied) in die 
Abrechnung kommt nicht in Betracht. 
Aus der Abrechnung müssen der Anfangs- 
und Endbestand sowie alle Geldzugänge 
und alle Ausgaben klar ersichtlich sein. Die 
Ausgaben sind durch Vorlage von Original-
belegen (die bei der Geschäftsstelle verblei-
ben) oder, sofern dies wegen Nachweises 
gegenüber Dritten nicht möglich ist, in Kopie, 
auf der der Verbleib des Originals zu ver-
merken ist, zu belegen. Kopien sind nicht auf 
Thermopapier zu fertigen. 
Auf Belegen über Portokosten sind Angaben 
zum Empfängerkreis oder zur Verwendung 
zu machen. 
Alle Kassenunterlagen sind zehn Jahre lang 
aufzubewahren. 
 
 
 
 
 
 

Regionalgruppe – und ggf. von dem Mitglied, 
dem die Kassen- und Kontoführung oblag, 
unterzeichnet. 

Das Abrechnungsblatt ist der Geschäftsstelle 
spätestens mit der jährlichen Abrechnung bis 
zum 31. Januar des folgenden Kalenderjah-
res zuzusenden; die Verwendung öffentli-
cher Mittel ist nachzuweisen. 
 
 

3.13 Jahresabrechnung 

Bis zum 31. Januar eines jeden Jahres ist 
die Abrechnung des Vorjahres der Ge-
schäftsstelle zuzuleiten. Kontoauszüge sind 
im Original beizufügen. Für jede Regional-
gruppe ist nur eine Jahresabrechnung zuläs-
sig. 

Mitglieder der Regionalgruppe, die wegen 
ehrenamtlicher Tätigkeit in der Regional-
gruppe Ansprüche auf Ersatz von Kosten 
haben, rechnen diese mit der Regionalgrup-
pe ab. 

Aus der Abrechnung müssen der Anfangs- 
und Endbestand sowie alle Geldzugänge 
und alle Ausgaben klar ersichtlich sein. Die 
Ausgaben sind mit Originalbelegen (diese 
verbleiben anschließend in der Geschäfts-
stelle) oder, sofern dies wegen Nachweises 
gegenüber Dritten nicht möglich ist, mit Ko-
pien (hierauf ist der Verbleib des Originals zu 
vermerken) zu belegen. Auf Belegen über 
Portokosten sind Angaben zum Empfänger-
kreis oder zur Verwendung zu machen. 

Ein neuer jährlicher oder anderweitiger Zu-
schuss kann nur gewährt werden, wenn alle 
vorhergehenden Abrechnungen bzw. Jah-
resabrechnungen der Geschäftsstelle über-
mittelt und von dieser abschließend geprüft 
wurden. 

Für die rechtzeitige Abrechnung und die 
ordnungsgemäße Mittelverwendung ist der 
Regionalgruppenleiter verantwortlich; dies 
gilt auch, wenn die Kasse der Regionalgrup-
pe nicht durch den Regionalgruppenleiter 
verwaltet wird. 
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4.3.2  Abrechnung von öffentlichen Zu-
schüssen 

Erhält eine RG öffentliche Zuwendungen 
(z.B. vom Land oder der Kommune) oder 
zweckbestimmte Spenden, sind der Ge-
schäftsstelle der Bewilligungsbescheid bzw. 
die Zuwendung umgehend bekannt zu ma-
chen. Die RG überreicht der Geschäftsstelle 
mit der Abrechnung der Mittel den originären 
Bewilligungsbescheid sowie eine Kopie des 
Verwendungsnachweises der öffentlichen 
oder zweckgebundenen Förderung sowie 
alle Belege in Kopie. Den Unterlagen ist ein 
Hinweis anzufügen, wo sich ggf. die Origi-
nalbelege befinden, wenn diese der bewilli-
genden Stelle überreicht wurden. 
 
4.3.3  Neuer Zuschuss; Verantwortung für 
die Abrechnung 

Vor Abgabe der Abrechnung und Prüfung 
durch die Geschäftsstelle wird ein neuer 
Zuschuss nicht gewährt. Für die rechtzeitige 
Abrechnung und die ordnungsgemäße Mit-
telverwendung ist der Regionalgruppenleiter 
verantwortlich. Dieses gilt auch, wenn die 
Kasse der RG nicht durch den Regional-
gruppenleiter verwaltet wird. 
 
5. Regelungen für Kontaktpersonen (KP), 
Kontaktkreise (KK) und Gruppen in 
Gründung 
 
5.1.  Allgemeines 

Mitglieder, die für den DPB die Funktion ei-
ner KP wahrnehmen sowie KK und Mitglie-
der, die eine neue Regionalgruppe gründen 
wollen, können für Informationstätigkeiten 
Auslagen bis zu einer Höhe von maximal 
100,00 EURO jährlich erstattet bekommen. 
Die Auslagen sind entsprechend zu begrün-
den und nachzuweisen. 
 
5.2  KP und KK 

KP und KK, die ihre Informationstätigkeit 
verstärken wollen, kündigen dies der Ge-
schäftsstelle an, die nach Prüfung eine vor-
läufige Zusage erteilt. Für Erstattungen von 

3.14 Abrechnung von öffentlichen Zu-
schüssen und Förderungen 

Erhält eine Regionalgruppe öffentliche Zu-
schüsse, Förderungen (z.B. vom Land oder 
von der Kommune) oder zweckgebundene 
Spenden, ist der Bewilligungs- bzw. Zuwen-
dungsbescheid der Geschäftsstelle umge-
hend bekanntzugeben. 

Bei der Abrechnung dieser finanziellen Mittel 
übermittelt die Regionalgruppe der Ge-
schäftsstelle den zugrundliegenden Bewilli-
gungs- bzw. Zuwendungsbescheid und eine 
Kopie des Verwendungsnachweises inklusi-
ve aller Belege; den Unterlagen ist ggf. ein 
Hinweis auf den Verbleib der Originalbelege 
beizufügen. 
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Aufwendungen bis zur Höhe des unter Ab-
schnitt B Tz. 5.1 genannten Betrages ist ein 
Beschluss des Vorstandes erforderlich. 
Nach Abschluss der Tätigkeit, spätestens 
aber bis zum 31. Januar des folgenden Ka-
lenderjahres, ist der Geschäftsstelle ein 
Kurzbericht über die Aktivitäten mit der Ab-
rechnung vorzulegen. 
Abschnitt B Tz. 4 gilt sinngemäß, insbeson-
dere auch bezüglich der abrechnungsfähi-
gen und nicht abrechnungsfähigen Kosten 
sowie des Verfahrens. 
 
5.3  Gruppen in Gründung 

Für Gruppen in Gründung gilt Abschnitt B 
Tz. 5.2 entsprechend. Der Zuschuss kann 
nur einmal gewährt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. REGELUNGEN FÜR INTERESSSEN-
GRUPPEN (IG) 
 
Die Regelungen für Regionalgruppen (siehe 
Teilziffern 3.1 bis 3.14) sind sinngemäß auf 
Interessengruppen zu übertragen und anzu-
wenden. Bei diesbezüglichen Unklarheiten, 
Zweifeln, Differenzen und Konflikten ent-
scheidet der Vorstand des Vereins. 
 
 
 
5. REGELUNGEN FÜR BEIRÄTE UND 
MITGLIEDER IN BESONDEREN FUNKTI-
ONEN 
 
Mitgliedern des Vereins und anderen Perso-
nen, die im Verein besondere Funktionen 
ausüben (Vorstandsmitglieder, Mitglieder der 
Schlichtungsstelle, Rechnungsprüfer, Mit-
glieder des Wissenschaftlichen Beirats, Mit-
glieder des Politischen Beirats), werden alle 
im Rahmen der Ausübung ihrer Funktion 
notwendigerweise anfallenden Kosten erstat-
tet. 
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6. Regelungen für Mitglieder 

Für Mitglieder ohne Funktion im Verein, die 
für den DPB tätig werden, gelten die Best-
immungen gemäß Abschnitt B Tz. 5, soweit 
sie anwendbar sind. 
Kostenübernahmen oder -erstattungen er-
folgen nur nach vorheriger Prüfung und Zu-
sage durch die Geschäftsstelle (Einzelan-
tragsverfahren). 
Letzteres gilt nicht, wenn eine grundsätzliche 
Genehmigung erfolgt ist (z.B. für die Teil-
nahme an Organ- oder Kommissionssitzun-
gen). 
 
 
 
 
 
7. Regelungen für Mitglieder in besonde-
ren Funktionen 
 
Mitglieder in besonderen Funktionen (Vor-
standsmitglieder, Rechnungsprüfer, Schlich-
ter, Mitglieder von Kommissionen) erhalten 
alle Kosten erstattet, die für ihre Tätigkeit 
satzungsgemäß notwendig sind. 
Die Verfahrens- und Abrechnungsregeln des 
Abschnitt B Tz. 4 sind, soweit anwendbar, 
sinngemäß anzuwenden. Abschnitt B Tz. 
4.2.2 gilt nicht. 
 
C. Reisekostenregelungen 
 
1. Allgemeines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. REGELUNGEN FÜR MITGLIEDER 

Mitgliedern des Vereins, die keine Funktion 
im Verein ausüben, die aber für den Verein 
im Auftrag des Vorstands bzw. der Ge-
schäftsstelle tätig werden, werden alle im 
Rahmen der Ausübung dieser beauftragten 
Tätigkeit notwendigerweise anfallenden Kos-
ten erstattet. 

Kostenübernahmen oder -erstattungen be-
dürfen der vorherigen Beantragung bei der 
Geschäftsstelle und erfolgen nur, wenn die 
Geschäftsstelle daraufhin eine entsprechen-
de Zusage erteilt hat (Einzelantragsverfah-
ren). Dies gilt nicht, wenn im Vorfeld eine 
grundsätzliche Zusage bzw. Genehmigung 
erteilt wurde (z.B. für die Teilnahme an Ver-
anstaltungen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. REGELUNGEN ZU REISEKOSTEN 
 
7.1 Bundesreisekostenrecht und steuerli-
che Bestimmungen 

Die Reisekosten teilen sich auf in Fahrt- und 
Übernachtungskosten sowie Tagegeld. 

Für die Art und Höhe der einzelnen Ansprü-
che sind das geltende Bundesreisekosten-
recht und die geltenden steuerlichen Best-
immungen maßgeblich. Die dort niederge-
legten Regelungen, Maßgaben und Bestim-
mungen sind sinngemäß auf den Verein zu 
übertragen und anzuwenden. Bei diesbezüg-
lichen Unklarheiten, Zweifeln, Differenzen 
und Konflikten entscheidet der Vorstand des 
Vereins. 
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1.1  Grundsatz 

Mitglieder des DPB und der in Abschnitt A 
Tz. 2 genannte Personenkreis haben An-
spruch auf Erstattung von Reisekosten, 
wenn sie im Auftrag des Vereins Reisen 
durchführen. Die Erstattung von Reisekosten 
erfolgt nach dem Günstigkeitsprinzip für den 
DPB. 
Reisen bedürfen der vorherigen Genehmi-
gung durch den Vorstand, der den Ge-
schäftsführer entsprechend bevollmächtigen 
kann. 
Reisen von Vorstandsmitgliedern, Rech-
nungsprüfern, Schlichtern und Mitgliedern 
von Kommissionen gelten, soweit sie für die 
auszuführenden Tätigkeiten satzungsgemäß 
notwendig sind, als genehmigt. 
Reisen zu Versammlungen der Regional-
gruppenleiter sowie von Seminaren des DPB 
gelten als genehmigt, wenn in der Bestäti-
gung der Teilnahme auf die anzuwendende 
Reisekostenregelung hingewiesen wird. Die 
Übernahme von Reisekosten ist rechtzeitig 
(mindestens vierzehn Tage) vor Reisebeginn 
mit dem Vordruck „Antrag auf Genehmigung 
und Kostenerstattung einer Reise“ bei der 
Geschäftsstelle zu beantragen. Für Fahrt- 
und Übernachtungskosten ist in Vorkasse zu 
treten. Die Kosten sind spätestens vier Wo-
chen nach Reiseende bei der Geschäftsstel-
le abzurechnen. 
 
Die Übernahme von Reisekosten für andere 
Reisen bei Veranstaltungen des DPB ist 
mindestens vierzehn Tage vor Reiseantritt 
auf dem dafür vorgesehenen Vordruck des 
DPB über die Geschäftsstelle zu beantra-
gen. Übernimmt ein Dritter die Reisekosten, 
so gelten dafür die Bedingungen des Dritten, 
die dieser dem DPB vorgegeben hat. Die 
Regelungen dieses Abschnitts sind dann nur 
insoweit anzuwenden, wie der Dritte keine 
anderen Vorgaben gemacht hat und um eine 
Begünstigung im Sinne der Abgabenord-
nung auszuschließen. Die Erstattung von 
Kosten ist innerhalb von sechs Wochen 
nach Reiseende, bei Reiseende ab dem 15. 
Dezember eines jeden Jahres bis spätes-

7.2 Grundsätzliches 

Mitglieder des Vereins und andere Perso-
nen, die im Auftrag des Vereins Reisen 
durchführen, haben Anspruch auf Erstattung 
von dabei notwendigerweise angefallenen 
Reisekosten. Die Erstattung von Reisekos-
ten erfolgt nach dem Günstigkeitsprinzip für 
den Verein. 

Die An- und/oder Abreise muss im unmittel-
baren sachlichen und zeitlichen Zusammen-
hang mit dem Reisezweck stehen. Der Rei-
sezweck muss vor Antritt der Reise vorliegen 
und mitgeteilt werden. 

Erstatten Dritte die Reisekosten, gelten die 
diesbezüglichen Bedingungen dieser Dritten. 
Die Regelungen zu Reisekosten in dieser 
Ordnung sind dann nur insoweit anzuwen-
den, als diese Dritten keine Vorgaben ge-
macht haben und um Begünstigungen im 
Sinne der Abgabenordnung auszuschließen. 
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tens zum 31. Januar des Folgejahres, zu 
beantragen. Muss der DPB wegen Förde-
rungsbedingungen Reisekosten in kürzerer 
als durch diese Vorschriften gegebenen Fris-
ten abrechnen, gelten die verkürzten Fristen; 
Betroffene sind vor Reiseantritt schriftlich auf 
die verkürzten Fristen – und bei Nichteinhal-
tung auf den Verfall des Anspruchs auf Er-
stattung – hinzuweisen. 
 
Es ist immer die kürzeste und zeitlich 
schnellste Landreiseverbindung – Ausnah-
me siehe Abschnitt C Tz. 2.1.5 – zu wählen; 
es gelten die entsprechenden amtlichen 
Verzeichnisse. Als Reiseweg und Reisezeit 
gilt die Strecke vom Wohnort zum Veranstal-
tungsort. Die An- und/oder Abreise muss 
immer im unmittelbaren sachlichen und zeit-
lichen Zusammenhang mit dem Reisezweck 
stehen. Der Reisezweck muss immer vor 
Antritt der Reise vorliegen und der Ge-
schäftsstelle mitgeteilt werden. 
 
Kosten werden nur in beantragter Höhe er-
stattet, sofern sie den nachstehenden Rege-
lungen entsprechen, und entsprechende 
Nachweise im Original beigefügt sind; fehlen 
diese bei Antragstellung, besteht kein Erstat-
tungsanspruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Beantragung, Genehmigung, Vorkas-
se und Abrechnung 

Reisen bedürfen grundsätzlich der vorheri-
gen Beantragung und Genehmigung, damit 
eine Erstattung von angefallenen Reisekos-
ten erfolgen kann. 

Die Erstattung von Reisekosten ist rechtzei-
tig, mindestens jedoch vierzehn Tage, vor 
Reisebeginn mit dem entsprechenden For-
mular des Vereins zu beantragen. 

Für Fahrt- und Übernachtungskosten ist in 
Vorkasse zu treten. 

Entstandene Reisekosten sind spätestens 
vier Wochen nach Reiseende mit dem ent-
sprechenden Formular des Vereins abzu-
rechnen. Kostenbelege und -nachweise sind 
im Original beizufügen; fehlen sie, besteht 
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1.2  Reisen ins Ausland 

Reisen ins Ausland sind – abweichend von 
Abschnitt C Tz. 1.1 zweiter Absatz Satz 1 – 
vom Vorstand zu genehmigen. 
 
2. Einzelne Reisekosten 

Die Reisekosten teilen sich auf in Fahrt- und 
Übernachtungskosten sowie Tagegeld. 
 
2.1  Fahrtkosten 
 
2.1.1  Grundsatz 

Grundsätzlich sind für Reisen die öffentli-
chen Verkehrsmittel zu benutzen. Dieses 
ergibt sich aus der Verpflichtung des DPB 
als gemeinnütziger Verein. Den Reisenden 
ist die Wahl des Verkehrsmittels unter strik-
ter Beachtung des Günstigkeitsprinzips und 
der nachfolgenden Regelungen freigestellt. 
 
Falls die Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel nicht zumutbar ist, z.B. wegen 
unverhältnismäßig verlängerter Reisezeit 
oder aus gesundheitlichen Gründen (z.B. 
Schwerbehinderung mit Funktionsstörungen 
der unteren Gliedmaßen und/oder der Len-
denwirbelsäule und den Merkzeichen "G", 
„aG“ oder "B" im Schwerbehindertenausweis 
– ein entsprechender Nachweis ist zu füh-
ren), kann ein Kraftfahrzeug genutzt werden. 

kein Erstattungsanspruch. 

Reisen von Vorstandsmitgliedern, vom Ge-
schäftsführer, von Mitgliedern der Schlich-
tungsstelle, von Rechnungsprüfern, von Mit-
gliedern des Wissenschaftlichen Beirats und 
von Mitgliedern des Politischen Beirats gel-
ten, soweit sie für die auszuführenden Tätig-
keiten satzungsgemäß notwendig sind, als 
beantragt und genehmigt. 

Reisen zu Veranstaltungen des Vereins gel-
ten als beantragt und genehmigt, wenn in 
der Bestätigung der Teilnahme auf die an-
zuwendende Reisekostenregelung hinge-
wiesen wird. 
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In diesen Fällen sind nach Möglichkeit Fahr-
gemeinschaften zu bilden. In vorstehenden 
Fällen ist in Abweichung von Abschnitt C Tz. 
1.1 ein Reiseantrag mindestens vierzehn 
Tage vor Reiseantritt bei der Geschäftsstelle 
einzureichen. 
 
2.1.2.  Reisen mit der Bahn und Nahver-
kehrsanbietern 

Bei Nutzung der Deutschen Bahn oder eines 
gleichartigen Anbieters des öffentlichen Ver-
kehrs sowie bei Nutzung der Nahverkehrs-
anbieter ist eine Fahrkarte der preisgünstigs-
ten Klasse (z.B. 2. Klasse) zu verwenden. 
Sämtliche Vergünstigungen sind zu nutzen 
(grundsätzlich preisgünstigste Möglichkeit 
unter Ausnutzung aller Vergünstigungen, 
z.B. Vergünstigungen für Schwerbehinder-
te). Erstattungsfähig sind mit Nachweis auch 
Kosten für Reservierungen. Fahrkarten einer 
gehobenen Klasse werden grundsätzlich nur 
in Höhe des Fahrpreises der preisgünstigs-
ten Klasse erstattet. Ist wegen Vergünsti-
gungen des Verkehrsanbieters der Preis 
einer gehobenen Klasse günstiger als der 
der 2. Klasse, gilt bei Nachweis das Güns-
tigkeitsprinzip. Wird der Nachweis nicht er-
bracht, werden die Kosten der preisgünstigs-
ten Klasse erstattet. 
Falls einem Mitglied die Benutzung der 
preisgünstigsten Klasse aus gesundheitli-
chen Gründen (siehe Abschnitt C Tz. 2.1) 
nicht zumutbar ist, ist in Abweichung von 
Abschnitt C Tz. 1.1 ein Reiseantrag mindes-
tens vierzehn Tage vor Reiseantritt mit 
Nachweisen bei der Geschäftsstelle zu stel-
len. 
 
Von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
können auf vorherigen Antrag Personen 
ausgenommen werden, wenn bei Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel eine Gefährdung 
des Reisezwecks gegeben ist (z.B. Einnah-
meverlust, Urlaubsverlust, Verlust von Dritt-
mitteln für den DPB). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.4 Verkehrsmittel 

Es ist grundsätzlich das preiswerteste Ver-
kehrsmittel zu wählen. 

Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
(ÖPNV, Bahn-, Busfahrten etc.) ist die güns-
tigste Beförderungsklasse zu wählen; Ermä-
ßigungsmöglichkeiten (Sparpreis, Gruppen-
tarif, BahnCard der Deutschen Bahn etc.) 
sind zu nutzen. Für Bahnfahrten im Fernver-
kehr (ohne Zu- und Abgänge mit Bus, Stra-
ßen-, U- und S-Bahn) von mindestens zwei 
Stunden können die entstandenen Fahrtkos-
ten der nächsthöheren Klasse erstattet wer-
den. 

Bei Nutzung privater Kraftfahrzeuge wird 
eine Wegstreckenentschädigung (Kilometer-
pauschale) gewährt; nach Möglichkeit sind 
Fahrgemeinschaften zu bilden. Die Wegstre-
ckenentschädigung bemisst sich nach den 
Regelungen des Bundesreisekostengeset-
zes. 

Die Nutzung von Flugzeugen soll sich auf 
Reisen von erheblicher Bedeutung, auf Rei-
sen ins Ausland und auf Reisen, bei denen 
die Flugkosten geringer sind als die Kosten 
bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
(ÖPNV, Bahn-, Busfahrten etc.), beschrän-
ken. Es ist die niedrigste Flugklasse zu wäh-
len. 

Die Nutzung von Mietwagen und Taxen ist 
nach Möglichkeit zu vermeiden; sie ist nur 
bei Vorliegen triftiger Gründe erstattungsfä-
hig. 
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2.1.3 Reisen mit einem Kraftfahrzeug 
(KFZ) 
 
Für die Nutzung eines KFZ werden Kosten 
bis zur Höhe der entsprechenden erstat-
tungsfähigen Reisekosten bei Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel erstattet. Der Er-
stattung liegt eine Fahrtkosten-Pauschale 
(Kilometerpauschale) von 0,30 EURO pro 
gefahrenem Kilometer (für Hin- und Rück-
fahrt zusammen) zugrunde. 
 
Mit der Pauschale sind alle mit der KFZ-
Nutzung anfallenden Kosten (z.B. Kraftstoff, 
Verschleiß, Versicherung, Parkgebühren, 
Fähr-, Maut-, Transitkosten) abgegolten. 
Kosten für Mietwagen werden nicht erstattet. 
Für Fahrten zum Erreichen des nächstgele-
genen öffentlichen Verkehrsmittels kann in 
begründeten Fällen für eine Entfernung von 
bis zu vierzig Kilometern (einfache Fahrt) die 
Pauschale gewährt werden. 
Der DPB verlangt in keinem Fall, dass Rei-
sen für den DPB mit einem KFZ durchge-
führt werden. Werden Reisen mit einem KFZ 
durchgeführt, übernimmt der DPB keine Haf-
tung für Personen- und/oder Sachschäden in 
Verbindung mit der KFZ-Fahrt. 
 
2.1.4.  Fahrten mit dem Taxi 

Kosten für die Nutzung eines Taxis werden 
nur in begründeten Ausnahmefällen, be-
schränkt auf den Ortsbereich und bis zu ei-
ner Fahrtkostenhöhe von 15,00 EURO, er-
stattet. Ein Ausnahmefall liegt z.B. vor, wenn 
der Zielort mit einem öffentlichen Verkehrs-
mittel und einem zusätzlichen Fußweg von 
bis zu zehn Minuten nicht oder nicht mehr zu 
erreichen ist oder die Voraussetzungen ge-
mäß Abschnitt C Tz. 2.1.1 in Verbindung mit 
der Notwendigkeit persönlicher Assistenz 
oder zwingender Nutzung von Hilfsmitteln 
gegeben sind. 
 
2.1.5  Reisen mit dem Flugzeug 

Die Nutzung von Flugzeugen ist auf Reisen 
von erheblicher Bedeutung, auf Reisen ins 
Ausland und auf Reisen, bei denen die Flug-
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kosten geringer sind als die Reisekosten bei 
Nutzung der Bahn, zu beschränken.  
Für Flugreisen ist in Abweichung von Ab-
schnitt C Tz. 1.1 ein Reiseantrag mindestens 
vierzehn Tage vor Reiseantritt beim Vor-
stand einzureichen. Es werden nur Kosten 
der niedrigsten Flugklasse erstattet. 
 
2.2  Übernachtungskosten 

Für Übernachtungen ist ein preislich ange-
messenes Quartier (drei Sterne gemäß des 
Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes 
DEHOGA) zu wählen. 
Kosten für Übernachtungen werden nur 
übernommen, wenn eine An- und/oder Ab-
reise am Tag des Reisezwecks nicht zumut-
bar ist. 
Die Übernachtungskosten werden nach Vor-
lage der Rechnung des entsprechenden 
Beherbergungsbetriebes abzüglich etwaiger 
Kosten für Frühstück erstattet. Sind die Kos-
ten für Frühstück in der Rechnung nicht ge-
sondert ausgewiesen, wird die gesetzlich 
festgelegte Frühstückspauschale von 4,80 
EURO pro Übernachtung abgezogen. 
Ohne Einzelnachweis ist für Übernachtungs-
kosten eine pauschale Erstattung in Höhe 
von 20,00 EURO pro Übernachtung möglich. 
 

2.3  Tagegeld 

Die Tagegeld-Sätze bemessen sich nach 
der Reisedauer und den steuerfreien 
Höchstbeträgen für Arbeitnehmer. Eine Ab-
rechnung von Verpflegungskosten über Ein-
zelbelege entfällt. 
Für die Abwesenheit vom häuslichen Wohn-
sitz gelten folgende Tagegeld-Sätze: 
 
Bei eintägiger Abwesenheit vom häuslichen 
Wohnsitz: 
8 bis 24 Stunden Abwesenheit: 12,00 EURO 
 
Bei mehrtägiger Abwesenheit vom häusli-
chen Wohnsitz: 
Anreisetag: 12,00 EURO (auch bei weniger 
als 8 Stunden Abwesenheit) 
pro 24 Stunden Abwesenheit (Zwischentag, 

 
 

 

 

 

7.5 Übernachtungen 

Kosten für Übernachtungen werden nur er-
stattet, wenn die An- und Abreise am selben 
Tag nicht zumutbar ist. Für Übernachtungen 
soll eine preislich angemessene Unterkunft 
(höchstens drei Sterne gemäß des Deut-
schen Hotel- und Gaststättenverbandes 
DEHOGA) gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 Tagegeld 

Als Ersatz von Mehraufwendungen für Ver-
pflegung wird Tagegeld gewährt. Die Höhe 
des Tagegeldes bemisst sich nach den Re-
gelungen des Bundesreisekostengesetzes. 
Eine Abrechnung von Verpflegungskosten 
über Einzelbelege entfällt. 

Anlässlich einer Mitgliederversammlung wird 
Tagegeld grundsätzlich nicht gewährt. 
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der nicht An- oder Abreisetag ist): 24,00 
EURO 
Abreisetag: 12,00 EURO (auch bei weniger 
als 8 Stunden Abwesenheit) 
 
Die Dauer der Abwesenheit vom häuslichen 
Wohnsitz bezieht sich auf den jeweiligen 
Kalendertag. 
 
Anlässlich einer Mitgliederversammlung, 
einer Versammlung der Regionalgruppenlei-
ter, einer Sitzung des Vorstandes, einer Sit-
zung des Wissenschaftlichen Beirates und 
einer Sitzung des Politischen Beirates wer-
den Tagegelder nicht gewährt. 
 
2.4  Weitere Regelungen 

Die Regelungen des Abschnitt C gelten nicht 
für Dienstreisen von Beschäftigten des DPB. 
Für diesen Personenkreis werden entspre-
chende Regelungen vom Vorstand festge-
legt. 
Für alle von diesen Vorschriften nicht erfass-
ten Sachverhalte und für Einzelfälle legt der 
Vorstand entsprechende Regelungen fest. 
 
2.5  Regelungen für den Vorstand in Er-
gänzung der Reisekostenregelung 

Reisen von Vorstandsmitgliedern gelten als 
genehmigt, sofern der Reisezweck sat-
zungsgemäß notwendig ist. Die zeitgleiche 
Anwesenheit von mehreren Vorstandsmit-
gliedern zum selben Reisezweck ist vorher 
vom Vorsitzenden zu genehmigen; ausge-
nommen sind Vorstands- und Gremiensit-
zungen. 
Vorstandsmitgliedern, die eine BahnCard 
der Deutschen Bahn nutzen, werden die 
hierfür anfallenden Kosten bis zu einer Höhe 
der Kosten für eine BahnCard 50, 2. Klasse 
erstattet. Bei der Ermittlung des Erstattungs-
betrages gemäß Abschnitt C Tz. 2.1.3 wird 
dann entsprechend die potenzielle Nutzung 
einer BahnCard 50, 2. Klasse zzgl. der Kos-
ten für eine Sitzplatzreservierung zugrunde 
gelegt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7 Ergänzende Regelungen für den Vor-
stand und den Geschäftsführer 

Vorstandsmitgliedern, die eine BahnCard der 
Deutschen Bahn nutzen, werden die hierfür 
anfallenden Kosten bis zu einer Höhe der 
Kosten für eine BahnCard 50 1. Klasse er-
stattet; dies gilt auch für den Geschäftsfüh-
rer. 
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D. Geltung 
 
Diese Finanzordnung tritt am Tage ihrer Be-
schlussfassung durch die Mitgliederver-
sammlung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verabschiedet durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung am 19. November 2016. 

8. GELTUNG 
 
Im Übrigen sind die Satzung und die weite-
ren Ordnungen des Vereins jeweils sinnge-
mäß anzuwenden. 

Mit dieser Fassung treten alle bisherigen 
Fassungen der Finanzordnung (Fin O) außer 
Kraft. 

Diese Finanzordnung (Fin O) tritt mit ihrer 
Beschlussfassung durch die Mitgliederver-
sammlung in Kraft. 
 
 
 
Verabschiedet durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung am XX.XX.20XX. 
 

 


